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Coronavirus (SARS-CoV-2)
Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner,
das Coronavirus (SARS-CoV-2) und seine Auswirkungen be-
schäftigt uns alle in unserem privaten, beruflichen und dem 
öffentlichen Umfeld. 
Durch weitere kontaktreduzierende und infektionsschüt-
zende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavi-
rus wird das öffentliche Leben, mit der Fortschreibung der 
„Corona-Verordnung“ des Landes Baden-Württemberg, 
noch einmal weiter eingeschränkt. Ziel ist es, die direkten 
Kontakte auf das Allernotwendigste zu begrenzen.
Für die Geltungsdauer der Maßnahmen ist der Aufenthalt 
im öffentlichen Raum nur alleine, mit einer weiteren nicht 
im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehö-
rigen des eigenen Hausstands gestattet. Zu anderen Per-
sonen ist im öffentlichen Raum, wo immer möglich, ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Der Weg zu 
Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnah-
me an Sitzungen, erforderlichen Terminen und Prüfungen, 
Hilfe für andere oder individueller Sport und Bewegung an 
der frischen Luft sowie andere notwendigen Tätigkeiten 
bleiben weiter möglich.
Zusammenkünfte und Ansammlungen, Versammlungen 
und Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen sind verbo-
ten. Die Vereine und Organisationen müssen bis auf weite-
res auf den Spiel-, Trainings- und Probenbetrieb verzichten. 
Einrichtungen wie Spiel- und Bolzplätze, Sport- und Frei-
zeitanlagen, Sporthallen und Grillplätze sind geschlossen.
Zur Eindämmung des Coronavirus sind viele Einzelhändler, 
Unternehmen und gastronomische Betriebe betroffen. Be-
herbergungsstätten und Ferienwohnungen müssen schlie-
ßen, Beherbergung darf ausnahmsweise zu geschäftlichen 
und dienstlichen Zwecken erfolgen. Auch Gaststätten und 
ähnliche Einrichtungen, wie Cafés, Cafés in Bäckereien, Eisdie-
len und Kneippen müssen schließen. Davon ausgenommen ist 
die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für 
den Verzehr zu Hause (Außer-Haus-Verkauf von Gaststätten). 
Wir alle sind gefordert, auch mit der Einhaltung der Hy-
gieneregeln und Schutzmaßnahmen und gegenseitiger 
Rücksichtnahme, unseren Anteil dazu beizutragen, um die 
Inflationsrate des Coronavirus zu verlangsamen.
Informationen und Hinweise zum Coronavirus werden wir 
auch immer aktuell auf unserer Internetseite (www.win-
den-im-elztal.de) und in den sozialen Medien (Facebook) 
veröffentlichen.
Wir müssen angemessen und besonnen mit dieser beson-
deren Herausforderung umgehen. Vielen Dank für Ihr Ver-
ständnis, Ihre Mitwirkung und Unterstützung.

Bleiben Sie gesund.

Klaus Hämmerle, 
Bürgermeister

Weitere aktuelle Informationen und Hinweise:
 Gemeindeverwaltung, Technische Betriebe:
Um einer Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken 
und zur Sicherung der Aufrechterhaltung des Dienstbe-
triebs der Gemeindeverwaltung Winden im Elztal und un-
serer technischen Betriebe bitten wir auf das persönliche 
Erscheinen derzeit zu verzichten. Falls Sie Hilfe und Unter-
stützung benötigen sind wir jederzeit für Sie da. Sie kön-
nen die Gemeindeverwaltung und die zuständigen Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter telefonisch oder per 
E-Mail erreichen. 
 Notbetreuung:
Der Betrieb an Schulen und Kindertagesstätten ist mindes-
tens bis zum 19. April 2020 eingestellt. Für die Kinder deren 
beide Erziehungsberechtigten, im Fall von Alleinerziehen-
den der oder die Alleinerziehende, in kritischen Infrastruk-
turen tätig sind und daher an ihren Arbeitsplätzen benö-
tigt werden, wurden Notbetreuungen eingerichtet.
 Einkaufsservice und Bringdienst:
Ab sofort bieten die DRK-Ortsvereine Elzach, Prechtal und 
Oberprechtal und DLRG Elzach mit vielen Partner-Geschäf-
ten einen Einkaufsservice / Bringdienst für die Gemeinden 
Winden im Elztal, Biederbach und die Stadt Elzach an. Die-
ses Angebot gilt für Menschen, die im Zusammenhang mit 
dem Coronavirus unter häuslicher Quarantäne stehen oder 
auf Empfehlung aufgrund eines Aufenthalts in einem Ri-
sikogebiet oder engem Kontakt mit Risikopersonen ihre 
Wohnung nicht verlassen können und keine familiäre oder 
sonstige Unterstützung haben. Auf die Veröffentlichung 
zum Einkaufsservice und Bringdienst in diesem Mittei-
lungsblatt möchten wir Sie hinweisen.
 Einkaufshilfe:
Die Narrenzunft Niederwindemer Schindlejokel e.V. wird 
für ältere Menschen, die aufgrund der aktuellen Corona-
Pandemie nicht selbst einkaufen gehen können oder soll-
ten, den Einkauf übernehmen. Bei Bedarf melden Sie sich 
bitte per E-Mail: info@schindlejokel.de oder telefonisch 
unter 0177 7101068.
 Bürgerinformationsdienst – Fragen zu Corona
Das Landratsamt Emmendingen hat wegen der steigenden 
Anzahl von Anfragen zum Thema Corona den telefoni-
schen Bürgerinformationsdienst ausgeweitet.
Der Bürgerinformationsdienst ist unter der Telefonnummer 
07641 451 2222 von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 
Uhr erreichbar. Am Samstag sind die Telefone von 9:00 bis 
16:00 Uhr und am Sonntag von 9:00 bis 15:00 Uhr besetzt.
 Schließung der Sparkassengeschäftsstelle Oberwinden
Die Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau hat im Rahmen 
der Coronaprävention ihre Geschäftsstelle Oberwinden 
geschlossen. Der Geldautomat steht uneingeschränkt zur 
Verfügung.
 Recyclinghöfe und Grünschnittplätze geschlossen
Alle Recyclinghöfe und Grünschnittplätze im Landkreis Em-
mendingen sind bis auf weiteres geschlossen. Die derzeit 
im Landkreis laufende Schadstoffsammlung wird ab sofort 
eingestellt. 



MITTEILUNGSBLATT Mittwoch, 25. März 20202 Nr. 13

Am Samstag, 28. März
Frau Maria Rombach zum 85. Geburtstag
Am Sonntag, 29. März
Frau Maria Riegger zum 75. Geburtstag
Auch den Altersjubilaren, die namentlich nicht genannt 
werden wollen, gratulieren wir recht herzlich zu ihrem 
Geburtstag und wünschen alles erdenklich Gute, vor allem 
jedoch Gesundheit und Wohlergehen.

Wegen neuer Verordnung des Landes zur Corona-Pandemie

RECYCLINGHÖFE UND GRÜNSCHNITTPLÄTZE 
SCHLIESSEN
Alle Recyclinghöfe und Grünschnittplätze im Landkreis Em-
mendingen sind bis auf Weiteres geschlossen. Das ist erfor-
derlich, weil nach der neuen Corona-Verordnung des Lan-
des ab diesem Samstag nur noch drei Personen auf einem 
öffentlichen Platz sein dürfen. Die Verfügung kam am Frei-
tagnachmittag, als der Betrieb auf den Recyclinghöfen und 
Grünschnittplätzen bei frühlingshaftem Wetter gerade lief.
Auch die derzeit laufende Schadstoffsammlung für dieses 
Frühjahr ist betroffen, sie wird ab sofort eingestellt. 

Coronavirus: Informationen und Besuchs-
regelung Landratsamt
Das Landratsamt informiert laufend auf seiner Internetsei-
te www.landkreis-emmendingen.de über das Coronavirus. 
Hier gibt es die neusten Informationen und die aktuelle 
Lageentwicklung, die im Zusammenhang mit dem Virus 
für den Landkreis Emmendingen wichtig sind. Aktuelle 
Pressemeldungen sind auf der Startseite zu finden. Weite-
re Informationen, Verordnungen und hilfreiche Links und 
Telefonnummern sind auf der Seite Coronavirus zu finden 
unter Aktuelles > Coronavirus.
Im Landratsamt und seinen Außenstellen gilt seit Dienstag, 
17. März 2020 eine geänderte Besuchsregelung. Zur Eingren-
zung des Ansteckungsrisikos mit dem Coronavirus werden Be-
sucherinnen und Besucher um eine telefonische Kontaktauf-
nahme gebeten. Telefonnummern aller Sacharbeiterinnen 
und Sacharbeiter sind auf www.landkreis-emmendingen > 
Verwaltung & Service > Ämter & Ansprechpartner zu finden.

Coronavirus: Wirtschaftsförderung informiert 
zu Hilfs- und Unterstützungsangeboten 
Von den Verordnungen der Landesregierung zur Eindäm-
mung des Coronavirus sind viele Einzelhändler, Unter-
nehmen und gastronomische Betriebe betroffen, auch im 
Landkreis Emmendingen. Beim Landratsamt und der Wirt-
schaftsförderung gehen derzeit viele Anfragen ein. 
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises 
Emmendingen (WFG) hat deshalb auf ihrer Internetseite 
www.wfg-landkreis-emmendingen.de bisher bekannte 
Informationen zu Regelungen für Kurzarbeitergeld, zur 
Steuerstundung sowie wichtige Informationen zur finanzi-
ellen Förderung und weiteren Unterstützungsmöglichkei-
ten zusammengestellt. 

Widerruf der Allgemeinverfügung 
Aufgrund von §§ 3, 35, 43 Absatz 2, 49 Absatz 1 und 5 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetz für Baden-Württem-
berg (LVwVfG) erlässt die Ortspolizeibehörde der Gemein-
de Winden im Elztal für das Gemeindegebiet mit sämtli-
chen Ortsteilen folgende Verfügung 
1.    Die am 18. März 2020 bekanntgegebene Allgemeinver-

fügung wird hiermit widerrufen. 
2.   Diese Anordnung ergeht mit sofortiger Wirkung. 

Begründung: 
Die Landesregierung hat am 17. März 2020 auf Grund von 
§ 32 in Verbindung mit den § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 und 
§ 31 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 
die Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Ver-
ordnung - CoronaVO) erlassen. 
Diese Verordnung ist bindend für alle nachfolgenden Be-
hörden und die gesamte Bevölkerung. Die Regelungen in 
der Verordnung der Landesregierung sind umfassender 
und ersetzen somit die Allgemeinverfügung der Gemeinde 
Winden im Elztal. Das behördliche Ermessen nach § 40 LV-
wVfG ist somit auf „Null“ reduziert. Diese Verfügung zum 
Widerruf wird am 25. März 2020 per ortsüblicher Bekannt-
gabe bekanntgemacht. 
Die sofortige Vollziehung des Widerrufs ergibt sich aus § 80 
Absatz 2 Nr. 4 VwGO, § 16 Absatz 8 IfSG. Widerspruch und 
Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung.
Eine Begründung ist damit nicht erforderlich. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die Verfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch bei der Gemeinde Winden im 
Elztal, Bahnhofstraße 1, 79297 Winden im Elztal eingelegt 
werden. Ein Widerspruch gegen diese Verfügung hat kei-
ne aufschiebende Wirkung (§ 28 IfSG in Verbindung mit § 
16 Absatz 8 IfSG). Es besteht die Möglichkeit beim Verwal-
tungsgericht Freiburg (Habsburgerstraße 103, 79104 Frei-
burg im Breisgau) einen Antrag auf Anordnung der auf-
schiebenden Wirkung zu stellen.
Winden im Elztal, 25. März 2020
Gemeinden Winden im Elztal, OrtspolizeibehördeBleiben Sie gesund. 
 

Bleiben Sie gesund.Bleiben Sie gesund.Bleiben Sie gesund.

Klaus Hämmerle, Bürgermeister

Neue/r Pächter/-in für Freizeit- und  
Minigolfanlage mit Kiosk gesucht
Ab der kommenden Saison (voraussichtlich April bis Oktober) 
wird für die Freizeit- und Minigolfanlage mit Kiosk am Kirch-
berg im Ortsteil Oberwinden ein/e neue/r Pächter/-in gesucht. 
Es handelt sich dabei um eine Freizeitanlage mit Minigolf-
bahnen, Boulebahn, Bewegungspark, Schachspiel, Kinder-
spielplatz und bewirtetem Kiosk. Die Öffnungszeiten der 
Anlage sind Dienstag bis Sonntag von 14:30 Uhr bis ca. 
22:00 Uhr, in der Sommerzeit bei schönem Wetter bis ca. 
23:00 Uhr. Montag ist Ruhetag.
Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbung bis Montag, 
30. März 2020 an die Gemeindeverwaltung Winden im 
Elztal, Bahnhofstraße 1, 79297 Winden im Elztal oder per 
E-Mail an gemeinde@winden-im-elztal.de. Für weitere Fra-
gen oder nähere Informationen stehen wir unter Telefon 
07682 9236-0 gerne zur Verfügung. 

Redaktionsschluss wird vorverlegt!
Der Redaktionsschluss für das Blättle KW 15 (Erscheinungs-
tag: 07.04.2020) wird auf Freitag, 03.04.2020, 09:00 Uhr 
vorverlegt.
Verspätet eingehende Beiträge können nicht mehr berück-
sichtigt werden. Wir bitten um Beachtung! 
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Landwirtschaftsamt: Absage Kochworkshops
Der Kochworkshop des Landwirtschaftlichen Bildungszent-
rums für Jugendliche ab 12 Jahren, der für Samstag, 28. März 
angekündigt war, findet nicht statt. Auch der Kochworkshop 
„Ostergebäck und -torten am Montag, 30. März ist abgesagt. 
Die Absagen sind eine Vorsichtsmaßnahme, um einer mögli-
chen Corona-Viren Ausbreitung entgegenzuwirken.
Generell sind alle Veranstaltungen des Landwirtschaftli-
chen Bildungszentrums bis auf Weiteres abgesagt.

Die DRV ist telefonisch für ihre Kunden da:   

Beratungsstellen der Deutschen  
Rentenversicherung geschlossen
Die Ausbreitung des Coronavirus macht es erforderlich: Die 
Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung (DRV) 
Baden-Württemberg sind für Besuche ab sofort bis 17. Ap-
ril 2020 geschlossen. Die DRV möchte mit diesem Schritt die 
Gesundheit ihrer Versicherten, der Rentnerinnen und Rentner 
sowie ihrer Beschäftigten schützen. Sie bittet daher um Ver-
ständnis, wenn in der aktuellen Krisensituation der gewohnte 
Service vorübergehend nicht aufrechterhalten werden kann.
Die DRV bittet ihre Kunden sofern möglich auf ihre Online-
Angebote von zuhause auszuweichen. Dort können Versi-
cherte Anträge auch auf elektronischem Weg stellen und 
weitere Angebote des gesetzlichen Rentenversicherungsträ-
gers nutzen (www.deutsche-rentenversicherung.de). Gerne 
unterstützt die DRV dabei auch telefonisch. Zusätzlich kön-
nen Kunden auch in den örtlichen Gemeindeverwaltungen 
nachfragen, inwieweit hier noch telefonische Angebote in 
Fragen der Rentenversicherung zur Verfügung stehen.
Für schriftliche Anfragen steht auf der Webseite der DRV 
ein Kontaktformular zur Verfügung. Allgemeine Auskünf-
te gibt es wie gewohnt auch weiterhin unter der Rufnum-
mer 0761 207070, die Montag bis Mittwoch von 8:00 bis 
16:00 Uhr, Donnerstag 8:00 bis 18:00 Uhr und Freitag von 
8:00 bis 12:00 Uhr besetzt ist. 
Finanzielle Nachteile haben die Versicherten und Rentner 
nicht zu erwarten. Wichtig ist lediglich, dass ein Antrag 
oder das sonstige Anliegen telefonisch oder schriftlich an 
den Rentenversicherungsträger gerichtet wurde. Insofern 
bleibt die Deutsche Rentenversicherung auch in Zeiten der 
aktuellen Pandemie-Situation ein verlässlicher Partner für 
ihre Versicherten und Rentnerinnen und Rentner sowie die 
Arbeitgeber.

Coronaprävention Sparkasse Freiburg - 
Nördlicher Breisgau
Zur Risikominimierung für Kunden und Angestellte hat die 
Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau einige ihrer klei-
neren Geschäftsstellen – darunter Bleibach, Kollnau, Ober-
winden, Simonswald – geschlossen. Weiterhin geöffnet 
sind die Sparkassen Waldkirch und Elzach. Generell sollen 
die Kunden die telefonische Kontaktaufnahme dem Besuch 
einer Geschäftsstelle vorziehen. Die Kapazitäten des Kun-
denserviceCenters (Telefon 0761 2150, Montag-Freiburg 
8:00 bis 18:00 Uhr) wurden ausgebaut. Alternativ ist eine 
Kontaktaufnahme über http://www.sparkasse-freiburg.de 
möglich. Mit der Volksbank wurde eine Kooperation ver-
einbart, die es den Kunden beider Häuser ermöglicht, die 
jeweiligen Geldautomaten kostenfrei zu nutzen. Die Spar-
kasse empfiehlt außerdem die Nutzung von Onlinebanking 
und bargeldlosem Bezahlen.
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Ihr Netzbetreiber Netze BW GmbH informiert: 
Wir alle verfolgen mit Sorge die Entwicklung bei der Aus-
breitung des Coronavirus. Mit Blick auf die Energieversor-
gung möchten wir Ihnen versichern: Die Netze BW weiß um 
ihre besondere Verantwortung als Betreiber von Strom- und 
Gasnetzen. Wir haben frühzeitig personelle und technische 
Maßnahmen getroffen, dieser Verantwortung auch in der 
aktuellen Situation gerecht zu werden. Zum jetzigen Zeit-
punkt gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass es durch die 
Pandemie in unserem Verantwortungsbereich zu Einschrän-
kungen in den Netzen kommt. Über 1.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Leitstellen, den Regional- und Be-
zirkszentren und den regionalen Entstördiensten sind dafür 
in unserem gesamten Netzgebiet für Sie im Einsatz. 

Alle Infos zur neuen Wandersaison
Rechtzeitig zur Wandersaison ist jetzt das neue Jahresma-
gazin Wanderbares Deutschland 2020 erschienen.
Mit 212 Seiten bietet das Jahresmagazin Wanderbares 
Deutschland 2020 alle Informationen für die neue Wander-
saison. Das Heft deckt nahezu alle Ecken Deutschlands ab. 
Hintergrundgeschichten und persönliche Begegnungen la-
den dazu ein, Deutschland neu zu entdecken. Von Mecklen-
burg-Vorpommern über das Osnabrücker und Tecklenbur-
ger Land, vom Hochschwarzwald bis zum Saarland und der 
Zugspitzregion. Natürlich spielt beim Thema Wandern auch 
das Essen und Trinken eine gewichtige Rolle und natürlich 
beschäftigt sich diese Ausgabe auch damit: In der Region ge-
erntete oder hergestellte Produkte kommen frisch auf den 
Tisch, die Produkte sind ebenso lecker wie gesund. Wo es 
besonders lecker ist, verrät das neue Jahresmagazin. 
Neben den regionalen Geschichten bietet Wanderbares 
Deutschland 2020 Informationen zu allgemeinen Themen 
wie „Wald und Klimawandel“, „Ehrenamt und Naturschutz“ 
sowie die Gesundheit fördernden Aspekte des Wanderns. 
Wanderbares Deutschland 2020 kostet 5,90 Euro und ist 
seit dem 19. März erhältlich an Bahnhöfen, gut sortierten 
Kiosken und unter www.mykiosk.com.

24. Landwirtschaftspreis für  
Unternehmerische Innovationen
L•U•I – Der Innovationspreis für den Ländlichen Raum
Einfallsreiche Baden-Württemberger können sich ab sofort 
für den Landwirtschaftspreis für Unternehmerische Inno-
vationen, kurz L•U•I, bewerben. Chancen haben diejeni-
gen, die mit ihrer Idee, mit ihrer Innovation die Zukunft 
der Landwirtschaft bzw. des ländlichen Raums gestalten. 
Das können Landwirten sein, aber auch Projektgruppen, 
Gemeinden oder Einzelpersonen ganz anderer Berufsgrup-
pen. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2020.
Die Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen zu 
den Bewerbungskriterien und den Siegern der vergange-
nen Jahre finden Sie unter www.lui-bw.de. 
Ansprechpartner für Südbaden: Bund Badischer Landju-
gend, Alexander Seibold , Merzhauser Str. 111, 79100 Frei-
burg im Breisgau, Telefon 0761 271 33 550 
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Regioverkehrsverbund Freiburg

Nachtbusse verkehren bis auf weiteres nicht
Aufgrund der Verordnung der Landesregierung vom 16. 
März zur Schließung von Kultureinrichtungen, Bars, Clubs, 
etc. setzen die Verkehrsunternehmen im RVF den Nacht-
verkehr an Wochenenden und vor Feiertagen bis auf wei-
teres aus. 
Beim Südbadenbus werden die Nachtbusse um 1:40, 2:40 
und 4:40 Uhr nicht verkehren. Es betrifft die späten (frü-
hen) Verbindungen ins Elztal, Richtung Emmendingen, ins 
Hexental und ins Dreisamtal.

Wichtige Rufnummern für den ärztlichen  
Bereitschaftsdienst im Landkreis Emmendingen
Der ärztliche Notfall- bzw. Bereitschaftsdienst (allgemei-
ner, kinderärztlicher und augenärztlicher Notfalldienst) 
ist ausschließlich über die Nummer 116117 (Anruf kos-
tenlos) erreichbar.
    
Freiburg (Erwachsene) Universitätsklinikum Freiburg, 
Hugstetter Str. 55, 79106 Freiburg im Breisgau,
Mo., Di., Do. von 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr,
Mi., Fr. von 16:00 Uhr bis 24:00 Uhr,
Sa., So. und Feiertag von 8:00 Uhr bis 24:00 Uhr

Kinder-Notfallpraxis Freiburg am St. Josefskrankenhaus,
Sautierstraße 1, 79104 Freiburg im Breisgau
Mo. bis Do. von 19:00 Uhr bis 22:30 Uhr,
Fr. von 16:00 Uhr bis 22:30 Uhr,
Sa., So. und Feiertag von  8:00 Uhr bis 22:30 Uhr

Von 22:30 Uhr bis 08:00 Uhr erfolgt die Notfallbehand-
lung durch das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin 
des Universitätsklinikums, Mathildenstraße 1 (Anfahrt 
über Heiliggeiststraße 1) in 79106 Freiburg im Breisgau.
Augen-Notfallpraxis an der Universitätsaugenklinik 
Freiburg,
Kilianstr. 5, 79106 Freiburg im Breisgau,
Mo., Di., Do. von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Mi. von 13:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Fr. von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Sa., So. und Feiertag von  8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus Emmendingen, 
Gartenstraße 44, 79312 Emmendingen, Öffnungszeiten 
der Notfallpraxis (vorherige Anmeldung nicht erforder-
lich)
Mo., Di. und Do. von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Mi. und Fr. von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Sa., So. und Feiertag von   8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Apotheken-Notdienst
Dienstbereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr des folgen-
den Tages:
Mi., 25.03.  easyApotheke, Emmendingen
            Freiburger Str. 4, Tel. 07641 954280
Do., 26.03.  Stadt-Apotheke, Waldkirch
           Lange Str. 37, Tel. 07681 479110
Fr., 27.03.  Nikolai-Apotheke, Waldkirch
           Adenauerstr. 11, Tel. 07681 4740740
Sa., 28.03.  Spitzweg-Apotheke, Emmendingen
            Fritz-Boehle-Str. 38, Tel. 07641 51191
So., 29.03.  Paracelsus-Apotheke, Denzlingen
           Schwarzwaldstr. 3, Tel. 07666 2392
            Marien-Apotheke, Gutach
            Golfstr. 9, Tel. 07681 7257
Mo., 30.03.  Breisgau-Apotheke, Teningen
            Alemannenstr. 2a, Tel. 07641 8460
            Kandel-Apotheke, Waldkirch
           Fabrik Sonntag 5a, Tel. 07681 4925250

Business Coach (IHK) - Push für Fach- und 
Führungskräfte  
Start der Ausbildung: 24. April 2020 mit Lehrgangsort 
Waldhof eV, Freiburg.
Das eine ist, sich coachen zu lassen. Zum Beispiel, um ein 
unterschwellig gärendes Problem mit dem Chef zu lösen. 
Ein anderes ist es, als Fach- und Führungskraft selbst zu 
coachen, um z. B. eine komplexe Arbeitssituation zu ver-
einfachen.– durch eine Ausbildung zum Business Coach 
(IHK). Business Coaches sind ziel- und lösungsorientierte 
Begleiter der Menschen, die sie coachen. Sie verfügen über 
erweiterte Methoden- und Sozialkompetenzen, um per-
sönliche Herausforderungen im beruflichen Kontext struk-
turiert analysieren und praxisgerechte Lösungsansätze ent-
wickeln zu können. Kurz: Wer diese Ausbildung erfolgreich 
absolviert, erschließt sich ein spannendes Betätigungsfeld 
und profitiert von einem vielschichtigen Push für die eige-
ne Persönlichkeit und Führungskompetenz.
Die Ausbildung umfasst 175 Unterrichtseinheiten und wird 
in 7 Blöcken (Freitag – Samstag) durch geführt. Ausbil-
dungsstart ist am 24. April 2020.
Näheres, kostenlose Beratung und Informationsmaterial 
gibt es beim IHK-BildungsZentrum Südlicher Oberrhein, 
0761 2026-0, E-Mail info@ihk-bz.de oder www.ihk-bz.de. 

Verwaltung der Gemeinde

WINDEN IM ELZTAL
Anschrift: Bahnhofstraße 1

79297 Winden im Elztal

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8:30 Uhr - 12:00 Uhr, Do. 16:00 Uhr - 18:00 Uhr 
Selbstverständlich sind nach Absprache auch Termine außerhalb 
der Öffnungszeiten möglich. 

Bürgermeister Klaus Hämmerle Tel. 07682 9236-10
Sekretariat Silvia Becherer Tel. 07682 9236-10
 Bianca Tränkle Tel. 07682 9236-10

Standesamt Andreas Schultes Tel. 07682 9236-22
Bürgerbüro Anja Florin Tel. 07682 9236-12
 Anja Läufer Tel. 07682 9236-14
 Natalie Burger Tel. 07682 9236-16
Rechnungsamt, Bauamt
 Michael Öhler Tel. 07682 9236-20
Gebühren/Steuern Andreas Schultes Tel. 07682 9236-22
Gemeindekasse Bettina Rietschle Tel. 07682 9236-24
 Eva Granget Tel. 07682 9236-24
Bauhof Martin Häringer Mobil 0177 6328119
Kläranlage  Norbert Riegger Tel. 07685 1268
Wassermeister  Martin Häringer Mobil 0172 7616283
Hausmeister Schulen
 Helmut Haas Mobil 0162 1326276

Telefax: 07682 9236-79
E-Mail: gemeinde@winden-im-elztal.de
Internet: www.winden-im-elztal.de

Amtsgericht Emmendingen - Grundbuchamt
(zuständig für Winden im Elztal)
Liebensteinstr. 2, 79312 Emmendingen
Tel. 07641/96587-600, Fax: 07641/96587-603

Einfach ausschneiden und gut sichtbar aufbewahren
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Di., 31.03.  Glocken-Apotheke, Kollnau
           Kollnauer Str. 1, Tel. 07681 7054
           Kronen-Apotheke, Teningen
           Reetzenstr. 5, Tel. 07641 41109

Pflegedienste
Kirchliche Sozialstation Oberes Elztal e.V.
Schwimmbadstraße 11, 79215 Elzach, 
Telefon 07682 909040,
Fax 07682 909041
Dorfhelferin, Einsatzleitung
Christine Schwendemann-Brugger, Telefon 07682 920202
Ambulanter Pflegedienst Heike Schmook
Spitzenbacher Straße 16, 79297 Winden im Elztal
Telefon 07682 921537, Fax 07682 921538
Pflegestützpunkt des Landkreises Emmendingen
Markgrafenstraße 8, 79312 Emmendingen
Ansprechpartnerin: 
Christiane Hartmann, Telefon 07641 451-3091
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de.
Außensprechstunde in Waldkirch-Kollnau,
Bürgertreff Hildastraße 2a, 
montags 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr,
Frau Christiane Hartmann, Telefon 07641 451-3091
Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und pflegebe-
dürftige Menschen in (Gast-) Familien
Landvogtei 5, 79312 Emmendingen, 
Telefon 07641 9671590, www.herbstzeit-bwf.de

Sprechstunde des Caritas-Sozialdienstes
Caritas-Sozialdienst – Allgemeine Sozial- und Lebensbe-
ratung
Dipl.-Soz.-Päd. Frau Drechsel, Telefon 07642 9214123
Diakonisches Werk Emmendingen
Karl-Friedrich-Str. 20, 79312 Emmendingen, 
Telefon  07641 9185-13 (Frau Homburger) und 
   07641 9185-16 (Frau Funk)
Außensprechstunde dienstags zwischen 10:00 Uhr und 
13:00 Uhr (nach Vereinbarung) im evang. Gemeindezen-
trum Herbolzheim, Hansjakobstr. 8
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung für Men-
schen mit Behinderung (EUTB)
EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e.V.
Geyer-zu-Lauf-Str. 34, 79312 Emmendingen, 
Telefon 07641 93341-214 (Frau Hofmann); 
Außensprechstunde in Waldkirch freitagnachmittags. 
Termine bitte telefonisch vereinbaren. 
EUTB Diakonisches Werk Emmendingen
Karl-Friedrich-Str. 20, 79312 Emmendingen; 
Telefon:  07641 9185-13 (Frau Homburger), 
    07641 9185-16 (Frau Funk); 
Außensprechstunde in Herbolzheim dienstagvormittags. 
Termine bitte telefonisch vereinbaren.
EUTB Deutsches Rotes Kreuz KV Emmendingen e.V.
Milchhofstr. 1b, 79312 Emmendingen, 
Telefon 07641 96212-65 (Frau Thiemann/Frau Gungl); 
Außensprechstunde donnerstagnachmittags in Elzach, 
Telefon 0152 09272764

Kreisseniorenrat des Landkreises Emmendingen
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Fachstelle Sucht
Beratung, Behandlung, Prävention
Friedhofstraße 1, Waldkirch, Telefon 07681 24623
Emma, Jugend- und Drogenberatung
Friedhofstraße 1, Waldkirch, Telefon 07681 3891

Krebsinformationsdienst
Telefon 0800 420 3040, kostenfrei, 
täglich 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr
E-Mail: krebsinformationsdienst@dkfz.de;
Internet: www.krebsinformationsdienst.de

Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"
Rufnummer 08000 116 016 oder www.hilfetelefon.de.

Notruf-Fax der Integrierten Leitstelle direkt über 
112 erreichbar
Wer einen Notruf per Fax absetzen will, kann dies nun 
über die Notrufnummer 112 tun. Den Vordruck kann 
man über die Homepage des DRK-Kreisverbandes Em-
mendingen unter
www.drk-emmendingen.de, Rubrik Rettungsdienst, 
Integrierte Leitstelle, herunterladen.

Tierärztlicher Notdienst
Falls der zuständige Tierarzt nicht erreichbar ist, ver-
sieht den tierärztlichen Notdienst für Kleintiere an die-
sem Wochenende:

Samstag/Sonntag, 28.03./29.03.2020
Dr. Kneucker, Denzlingen
Thüringer Straße 7, Tel. 07666 7868
Drs. Rudloff, Elzach
Brandstr. 10, Tel. 07682 290

Der Notfalldienst für Großtiere wird am Sonntag in der 
Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr versehen.

Uffbasse! Online-Gewinnspiel im  
ZweiTälerGuide verschoben

Die drei Partner (Gewerbeverein Elz-
ach, die Werbegemeinschaft Waldkirch 
sowie ZweiTälerLand Tourismus) der di-
gitalen Plattform Uffbasse I Der Zwei-
TälerGuide (www.zweitaelerguide.de) 
informieren darüber, dass das geplante 
Ostergewinnspiel (23. März bis 4. April 
2020) aufgrund der sehr dynamischen 
und ungewissen Entwicklung der Co-
ronavirus-Situation auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben wird.

Verbot von Versammlungen und  
sonstigen Veranstaltungen
Aufgrund der aktuellen Situation und als infektions-
schützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Co-
ronavirus werden alle Veranstaltungen abgesagt, bzw. 
es wurde ein Veranstaltungsstopp angeordnet.

Erweiterung des „Einkaufsservice des DRK und DLRG Elz-
ach nun mit zusätzlichen Partner-Geschäften“ im Zusam-
menhang mit der Ausbreitung des Coronavirus 
Ab sofort bieten die DRK-Ortsvereine Elzach, Prechtal, 
Oberprechtal und das DLRG Elzach zusammen mit den un-
tenstehenden Geschäften den Einkaufsservice / Bringdienst 
für die Gemeinden Winden im Elztal und Biederbach sowie 
die Stadt Elzach mit ihren Stadtteilen an. 



MITTEILUNGSBLATT Mittwoch, 25. März 20206 Nr. 13

Dieses Angebot gilt für Menschen, die im Zusammenhang 
mit dem Coronavirus unter häuslicher Quarantäne stehen 
oder auf Empfehlung aufgrund eines Aufenthalts in einem 
Risikogebiet oder engem Kontakt mit Risikopersonen ihre 
Wohnung nicht verlassen können und keine familiäre oder 
sonstige Unterstützung haben. 
Sollten Sie den Einkaufsservice / Bringdienst in Anspruch 
nehmen müssen, haben Sie die Möglichkeit montags und 
mittwochs jeweils von 07:30 Uhr bis 10:00 Uhr. 
Ihre Bestellungen von Lebensmitteln und Artikeln des tägli-
chen Bedarfs - bitte mit Anschrift und Telefonnummer - un-
ter folgenden Kontaktdaten übermitteln: Edeka Schindler 
Vorzugsweise bitte die Bestellung per Mail oder Fax an: 
E-Mail: mail@edeka-schindler.de; Fax: 07682/92008015 
Notfalls ist die Bestellung auch per Telefon möglich. 
Telefon: 07682 92008010 
Metzgerei Gustav Winterhalter, 
Telefonnummer: 07682 91110 
Metzgerei Spath Oberwinden, 
Telefonnummer: 07682 920296 
Bäckerei Schätzle Biederbach, 
Telefonnummer 07682 262 
Bäckerei Fütterer Elzach, 
Telefonnummer 07682 280 
Bäckerei Schmieder Oberwinden, 
Telefonnummer 07682 361 
Die ehrenamtlichen Helfer der Vereine, werden die Einkäufe 
dienstags und donnerstags ausliefern. Die Einkäufe werden 
dann vor der Haus- oder Wohnungstür abgestellt. Dabei war-
ten sie selbstverständlich in angemessenem Abstand, bis die 
Einkäufe von der jeweiligen Person aufgenommen werden. 
Die Kosten werden zunächst von den Geschäften ausge-
legt. Der Kassenbon/Lieferschein wird den Einkäufen bei-
gelegt. Die Geschäfte erstellen eine Rechnung, die dann an 
die Anschrift nachgereicht wird. Der Rechnungsbetrag ist 
dann zu überweisen.

Aktuelle Informationen der Seelsorgeeinheit Oberes Elztal 
In Absprache mit dem Dekanat und der Erzdiözese Frei-
burg wird in unserer Seelsorgeeinheit Oberes Elztal, ent-
sprechend den politischen Vorgaben, bis auf weiteres alle 
öffentlichen Gottesdienste entfallen. 
Die Priester der Seelsorgeeinheit werden die üblichen Mes-
sen für Sie ohne Kirchengemeinde feiern und die bestellten 
Mess-Intentionen berücksichtigen. 
Ab sofort sind unsere Kirchen von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
für Sie zum Gebet geöffnet.
Alle kirchlichen Veranstaltungen und Treffen werden ab-
gesagt, das gilt auch für das Rosenkranzgebet und die 
Tauffeiern. 
Bestattungen finden im kleinsten Rahmen statt, direkt auf 
dem Friedhof, ohne Totengebet und Trauerfeier. 
Die Pfarrbüros sind für Besucher geschlossen, aber zu den 
gewohnten Öffnungszeiten telefonisch oder per Mail er-
reichbar.
Ihr Seelsorgeteam
Stand: 17.03.2020

Wegen Corona: 
Neuer Termin für Wahl der Pfarrgemeinderäte
Verlängerung der Fristen für Online- und Briefwahl
Erzbischof Stephan Burger hat am Dienstag (17.03.) auf-
grund der ständigen Veränderungen der Sach- und Rechts-
lage in der Corona-Krise weitreichende Entscheidungen für 
die Wahl der Pfarrgemeinderäte getroffen: Die Pfarrge-
meinderats-Wahl in der Erzdiözese Freiburg wird um zwei 
Wochen, vom 22.03. auf den 05.04., verschoben. 

Dadurch werden die Fristen für die Online- und Briefwahl 
verlängert: So kann noch bis zum 3. April, 18:00 Uhr online 
gewählt werden. Briefwahlanträge können noch bis zum 
Ablauf des 1. April, gestellt und bis zum 5. April, 12:00 Uhr 
abgegeben werden.
Stichtag für die Erlangung des aktiven sowie passiven Wahl-
rechts und für die vor der Wahl geltenden satzungsmäßi-
gen Fristen und Termine bleibt der 22.03.2020. Unter den 
Anforderungen an eingeschränkte Sozialkontakte zur Re-
duzierung der Neuinfektionen durch Corona waren bereits 
am vergangenen Freitag (13. März) die Pfarrgemeinderats-
wahl als Präsenzwahl abgesagt und Wahlpartys untersagt 
worden. Angesichts der Corona-Epidemie ändert sich die 
Sach- und Rechtslage in Deutschland nahezu täglich. Für 
Baden-Württemberg wird die Situation maßgeblich durch 
die Verordnung der Landesregierung über infektionsschüt-
zende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-
Cov-2 (CoronaVO) bestimmt. Insbesondere für öffentliche 
Veranstaltungen gelten erhebliche Einschränkungen. 
Mit der Entscheidung zur Verlängerung der Fristen für die 
Online- und Briefwahl können mehr Wahlberechtigte von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. 
Gleichzeitig sind viele Fragen noch nicht restlos geklärt. In 
einem Brief an die Wahlvorstände schreibt der Geschäfts-
führer des Diözesanrates Martin Müller: „Derzeit ist noch 
nicht absehbar, was das für die Ermittlung des Wahlergeb-
nisses bedeutet: Welche Vorkehrungen sind zu treffen, wie 
werden diejenigen geschützt, die das Wahlergebnis ermit-
teln? Was bedeutet das für die Verpflichtung, das Wahler-
gebnis öffentlich zu ermitteln?“ 
Derzeit werden Verantwortliche auf allen Ebenen vor eine 
Vielzahl von Entscheidungen gestellt, die sie in sehr kur-
zer Zeit treffen müssen, berichtet Martin Müller: „Ich gehe 
davon aus, dass bis zum Ende der Wahl am 5. April geeig-
nete und geprüfte Maßnahmen vorgeschlagen werden 
können.“ 
Das Geschehen im Zusammenhang einer Präsenzwahl be-
deutet nicht nur ein erhöhtes Ansteckungsrisiko für die 
Wählenden, sondern auch in besonderer Weise für die – 
aufgrund ihres Alters oder aufgrund von Erkrankungen zu 
besonders gefährdeten Gruppen gehörenden – Mitglie-
der von Wahlvorständen. Das Erzbistum Freiburg sieht es 
für nicht leistbar an, dass für die Wahllokale ausreichend 
Schutzmittel (beispielsweise Desinfektionsmittel, Einmal-
handschuhe usw.) zur Verfügung gestellt werden können. 
Zudem haben kommunale Einrichtungen die Überlassung 
kommunaler Räumlichkeiten wie etwa Rathaus, Kita oder 
Sporthallen aufgrund der ihnen gestellten Vorgaben durch 
Landratsämter etc. zurückgezogen. 
Die Absage der sogenannten Präsenzwahl war daher gebo-
ten. Gerade über die 2020 erstmals – neben der Briefwahl 
– eröffnete Möglichkeit der Online-Wahl ist jedoch eine 
ausreichende Möglichkeit der Teilnahme an der Wahl si-
chergestellt. Bereits seit dem 8. März und noch bis zum 20. 
März 2020 können die rund 1,6 Millionen Wahlberechtig-
ten online ihre Stimme unter www.ebfr.de/pgr-wahl2020 
abgeben. Bisher haben 18.880 Katholikinnen und Katho-
liken per Mausklick ihre Stimme abgegeben. Daneben hat 
Erzbischof Burger beschlossen, die Frist zur Abgabe der 
Briefwahlunterlagen bis zum Wahltag (22. März, 12.00 
Uhr) zu verlängern. Im Einklang der Empfehlungen des 
Robert-Koch-Instituts zur öffentlichen Veranstaltungen hat 
die Bistumsleitung die Durchführung von Wahlpartys oder 
vergleichbarer Veranstaltungen untersagt. Offen und zu 
gegebener Zeit zu klären ist, ob die an den Wahltermin ge-
knüpften Fristen generell gehalten werden können. Hierzu 
werden gegebenenfalls gesonderte Entscheidungen erge-
hen. 
Über alle Maßnahmen und aktuellen Entwicklungen im 
Erzbistum im Zusammenhang mit Corona informiert die 
Website www.ebfr.de/corona. 
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Aktuelle Mitteilungen
Das evangelische Pfarramt Elzach und Oberprechtal, Pfar-
rerin Barbara Müller-Gärtner gibt bekannt:
Die bisherige Form der evangelischen Gottesdienste findet 
bis 19. April nicht statt. Dies gaben Kirchengemeinderäte 
der beiden Gemeinden bekannt. Es fällt nicht leicht, diese 
Entscheidung zu treffen: "Wir wollen als Kirchengemein-
den in dieser Zeit nicht unsichtbar sein. Wir wandeln unsere 
Art, verbunden zu bleiben. Die Glocken werden sonntags 
weiterhin läuten. Die Johanneskirche und die Christuskir-
che sind wie gewohnt tagsüber geöffnet."
Der Gottesdienst zur Erinnerung an die Konfirmation am 
29. März findet nicht statt. Beerdigungen können, Stand 
heute, nur im engsten Familienkreis stattfinden. 
Der Besuchskreis setzt seine Besuche aus. Die Geburtstags-
grüße kommen per Post oder Telefonanruf. Die Konfirman-
denarbeit findet ebenfalls nicht in der gewohnten Weise 
statt. Die Konfirmationstermine für den 3. und 10. Mai wer-
den verschoben, vermutlich auf nach den Sommerferien. 
Die Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte und Pfarrerin 
Barbara Müller-Gärtner arbeiten mit Ehrenamtlichen daran, 
Kontakt zu Menschen in den Gemeinden zu halten. Einander 
anzurufen, kann helfen, miteinander verbunden zu bleiben.
Die Öffnungszeiten des Pfarramts (dienstags und donners-
tags, 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr) werden sich weitgehend auf 
das Telefon beschränken müssen. (kein Publikumsverkehr)
Weitere Telefonzeiten für Gespräche können jederzeit ver-
einbart werden, Telefon 07682 8281, E-Mail: Elzach-ober-
prechtal@kbz.ekiba.de 
Gerade in diesen Zeiten brauchen Menschen geistliche 
Nahrung. Die Kirchengemeinden werden Vorlagen für 
Hausgottesdienste anbieten. Diese können per Mail oder 
auch per Post verschickt werden. Weitere aktuelle Informa-
tionen werden in den Schaukästen an den Kirchen bekannt 
gegeben und in der Presse.

COVID-19-Pandemie Einkaufshilfe
Die Narrenzunft Niederwindemer Schindlejokel e.V. wird 
weiterhin für ältere Menschen die aufgrund der aktuellen 
Corona Pandemie nicht selbst einkaufen gehen können 
oder sollten, den Einkauf für sie übernehmen.
In Absprache mit den DRK Ortsvereinen Elzach werden wir 
diese bei der Auslieferung der Waren für Winden unter-
stützen.
Unter: www.schindlejokel.de ist die ganze Vorgehensweise 
detailiert beschrieben.
Weiterhin besteht aber auch die Möglichkeit, dass Sie sich 
direkt an uns wenden. Entweder unter der Telefon Nummer 
0177-7101068 oder per E-Mail an info@schindlejokel.de.
Als gemeinnütziger Verein helfen wir gerne wo wir können. 
Ganz besonders natürlich in solch einer Ausnahmesituation.
Alles Gute und bleibt alle Gesund.
Die Vorstandschaft

Schwarzwaldverein 
Elzach-Winden e.V.

Termine aus dem Wanderplan
Achtung! Aufgrund der „Corona Infizierung“ werden alle 
Veranstaltungen (Wanderungen, Kuchenverkauf) bis ein-
schließlich 19. April abgesagt. Wir bitten um Verständnis.

Imkerverein Oberelztal
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie, finden bis auf 
Weiteres keine Monatsversammlungen des Imkervereins 
statt. 
Bleiben Sie Gesund!
Josef Weber
IMKERVEREIN OBERELZTAL

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Gesundheit

Das hilft bei trockenen Augen
Rote Augen haben wir nicht nur, wenn wir geweint haben oder 
erkältet sind. Eine der häufigsten Ursachen sind zu trockene 
Augen … darunter leidet etwa jeder 10. in Deutschland.
Wer unter trockenen Augen leidet, muss täglich künstliche Tränen 
tropfen und das meist mehrmals. Es ist also eine Dauertherapie. 
Wichtig ist, dass Entzündungen rechtzeitig erkannt werden und 
dass bei unklaren Beschwerden möglichst schnell ein Augenarzt 
aufgesucht wird.

Tipps:
•	 Eine Brille, die nicht passt oder zu viel Arbeit am Bildschirm 

kann zu roten und trockenen Augen führen. Für die Arbeit am 
Computer gibt es spezielle Brillen.

•	 Manchmal hilft es schon, ganz bewusst zu blinzeln, regelmä-
ßig zu lüften und viel Wasser zu trinken.

Vorsicht mit Kamille! Wer mit Kamillenlösungen spült, bekommt 
ein knallrotes Auge. Kamille reizt das Auge noch mehr und kann 
Allergien auslösen.
Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

Leben retten – Rettungsgasse freihalten!

Rettungsgasse


